
AUSGABE 2 Informationen rund um Pfandkredit, Schmuck und Versteigerung

Wer kurzfristig und unbüro-
kratisch ein Darlehen benötigt,
für den ist ein Pfandkredit
interessant. Das Pfandhaus
„Schumachers“ an der Marti-
nistraße 9 bietet Darlehen
gegen Wertgegenstände. Doch
wie funktioniert das im Einzel-
nen und was muss der Kunde
beachten?

Grundsätzlich kann jeder Voll-
jährige einen Pfandkredit auf-
nehmen. Dazu
benötigt er
einen gültigen
Personalausweis
und einen Wert-
gegenstand aus
dem persönlichen
Eigentum.

„Es ist zu beach-
ten, dass nicht alle
Pfandhäuser die
gleichen Sachen
beleihen. Bei uns
kann man Gold-
und Brillant-
schmuck, Silber und
technische Geräte,
wie digitale Fotoka-
meras, Spielkonsolen, E-Werk-
zeug und vieles mehr beleihen
lassen“, erklärt Simone Schu-
machers. „Wir begutachten die
Wertgegenstände und nennen
unseren taxierten Beleihungs-
wert. Vor Auszahlung des Dar-
lehens tragen wir die Daten
anhand des Personalausweises
in unseren hausinternen Com-
puter ein und stellen anschlie-
ßend den Pfandschein aus.“

Auf dem Pfandschein sind
Versatztag (Tagesdatum), der
Verfalltag (3-Monats-Frist), die
persönlichen Daten, die
Beschreibung des Pfandes, eine
Vertragsnummer und die
Unterschrift des Pfandleihers
vermerkt. Die Vertragslaufzeit
beträgt drei Monate. Der
Gesetzgeber räumt dem Darle-
hensnehmer aber einen

Karenzmonat ein. Danach
kann frühestens ein Pfandge-
genstand versteigert werden.
Vor Ablauf dieser Frist hat der
Kreditnehmer die Möglichkeit,
sein Pfand wieder einzulösen.
Das heißt, er zahlt das erhalte-
ne Darlehen und die bis dahin
angefallenen Zinsen und
Gebühren zurück.

Sollte er das Darlehen weiter-
hin benötigen, zahlt er für eine
Verlängerung des Vertrages

nur die Zinsen und Gebühren
und erhält einen neuen Vertrag
mit einer dreimonatigen Lauf-
zeit ab Verlängerungstag. Die
Zinsen belaufen sich auf 1%
Zinsen pro Monat und die
Gebühren auf 3% pro Monat
bei über 300 Euro. Bis zu die-
sem Betrag sind die Gebühren
gestaffelt und wie fast alle

Abläufe im Pfandhaus
gesetzlich festgelegt.

„Wir als Pfandleiher
sind bemüht, den
Kunden ein möglichst
hohes Darlehen zu
geben, da wir uns
ausschließlich durch
die anfallenden Zin-
sen und Gebühren
finanzieren“, betont
Simone Schumachers.

„Allerdings müs-
sen wir auch das
Risiko in Betracht
ziehen, dass ein
Pfandgegenstand
nicht mehr einge-

löst wird und bei der Ver-
steigerung die Technik über-
holt oder der Goldpreis gefal-
len ist.

Daher fällt das ersehnte Dar-
lehen häufig etwas geringer
aus als erwartet. Dabei ist zu
beachten: Ausfälle aus Belei-
hungen tragen wir selber,
Überschüsse stehen dem Kun-
den zu.

Aber dazu mehr in unserem
PRIMA NEUES Versteigerungen
im nächsten Monat.“

Was muss ich beim
Pfandkredit beachten?

Experten des Pfandhauses Schumachers erklären das Verfahren

Auf dem Pfandschein sind alle wichtigen Daten vermerkt.


